
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen  
 
1. Allgemeines 
(1) Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Angebote, Verkäufe, Lieferungen, Leistungen sowie 
sonstige Vertrags- und Geschäftsbeziehungen. Sie gelten auch für zukünftige Geschäftsbeziehungen, selbst 
wenn sie nicht mehr ausdrücklich vereinbart werden. 
(2) Andere Regelungen, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen des Geschäftspartners (Kunde), werden 
nicht Vertragsbestandteil, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird. Abweichende 
Bestimmungen gelten nur, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Auf das Schriftformerfordernis kann nur durch 
schriftliche Vereinbarung verzichtet werden. 
 
2. Angebot und Vertragsschluss 
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet haben. 
(2) Eine Bestellung des Kunden, die als Angebot zum Abschluss eines Vertrages zu qualifizieren ist, können wir 
innerhalb von zwei Wochen durch Übersendung einer schriftlichen Bestätigung oder durch Ausführung der 
vertraglichen Leistung innerhalb der gleichen Frist annehmen. 
(3) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies 
ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 
(4) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, ist unsere anwendungstechnische Beratung 
unverbindlich. Sie befreit den Kunden nicht davon, die von uns gelieferten Waren auf Ihre Eignung 
einschließlich des beabsichtigten Verwendungszwecks und der beabsichtigten Weiterverarbeitung selbst zu 
überprüfen. 
 
3. Lieferung 
(1) Unsere Lieferverpflichtungen stehen unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung, 
es sei denn, die unrichtige oder verspätete Selbstbelieferung ist von uns zu vertreten. 
(2) Teillieferungen sind zulässig. Jede Teillieferung gilt hinsichtlich der Zahlung, der Abnahme, des 
Abnahmeverzugs, 
der Geltendmachung von Beanstandungen und dergleichen als selbstständige Lieferung. 
(3) Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd, sofern nichts anderes mit dem Kunden vereinbart ist. Lieferfristen 
beginnen erst nach vollständiger Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten und setzen die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. 
(4) Sofern nichts anderes vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware ab Lager/Werk. Ist Lieferung frei Baustelle 
vereinbart, so setzt dies voraus, dass eine Anfahrt zur Baustelle mit Lkw möglich ist. Mehrkosten, die wegen 
fehlender Ablademöglichkeit oder fehlender Abnahmebereitschaft an der Lieferstelle entstehen, gehen zu Lasten 
des Kunden. 
(5) Gerät der Kunde mit dem Abruf, der Annahme oder der Abholung der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, 
Ersatz des uns entstandenen Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr der 
zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Kunden über. 
 
4. Preise und Zahlung 
(1) Die Preise verstehen sich rein netto ab Lieferwerk oder Lager zzgl. der zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses 
geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Nachträglich vereinbarte Änderungen des Auftrags berechtigen uns 
zur Berechnung des dadurch entstehenden Preises zzgl. der zu diesem Zeitpunkt geltenden gesetzlichen 
Umsatzsteuer. 
(2) Soll die Ware vertraglich erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss geliefert werden oder erfolgt die 
Leistung aufgrund eines Dauerschuldverhältnisses, sind wir gegenüber Kunden berechtigt, den 
Preis anzupassen, wenn sich unsere Bezugskosten oder öffentlichen Abgaben wesentlich verändern. Die 
Preisanpassung ist auf den Umfang der Veränderung der Bezugskosten beschränkt. Die Gründe hierfür sind 
auf Verlangen des Kunden schriftlich darzulegen.  
Für Paletten stellen wir ebenfalls eine Gebühr in Rechnung; für Paletten (keine Einwegpaletten), die in 
einwandfreiem Zustand frei Lager zurückgegeben werden, schreiben wir den Paletten Einsatz abzgl. einer 
Benutzungsgebühr gut. Die jeweils gültigen Gebührensätze liegen in unseren für Transport, Verpackung, 
Paletten; Kranentladung usw. Geschäftslokalen aus und können auf Anforderung auch zugesandt werden; 
Änderungen der Gebühren- und Kostenpauschalen behalten wir uns vor. 
(3) Soweit zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem und/oder tatsächlichem Lieferdatum mehr als 4 
Monate liegen, gelten unsere zur Zeit der Lieferung und Bereitstellung gültigen Preise; übersteigen 
letztgenannte Preise die zunächst vereinbarten Preise um mehr als 10 %, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. 
(4) Ist mit dem Kunden nichts anderes schriftlich vereinbart, ist der Kaufpreis ohne Abzug mit Eingang der 
Rechnung beim Kunden sofort zur Zahlung fällig. Soweit Skonto vereinbart ist, ist nur der reine Warenwert 
skontier bar. Für Vorfrachten auf Lagerware werden für die Berechnung des skontier fähigen Warenwertes 
pauschal 15% vom Bruttowarenwert in Abzug gebracht. 
Eine Skontozusage wird hinfällig, wenn der Kunde sich mit einer anderen Zahlungsverpflichtung uns gegenüber 
in Verzug befindet. 
(5) Unsere Rechnungen gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach 
Rechnungserstellungsdatum schriftlich widersprochen wird. Wir werden den Kunden mit jeder Rechnung 
hierüber unterrichten. 
(6) Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Kunden Zahlungen zunächst auf dessen 
ältere Schulden anzurechnen; wir werden den Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind 
bereits Kosten und/oder Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann 



auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 
(7) Gerät der Kunde in Verzug, berechnen wir die gesetzlichen Verzugszinsen.  
 
5. Widerrufsbelehrung  
 
Widerrufsbelehrung  
 
Widerrufsrecht für Verbraucher  
Das Widerrufsrecht steht ausschließlich Käufern zu, die Verbraucher sind, d.h. natürlichen Personen, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließen, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB).  
 
Widerrufsrecht  
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 
der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns (Laux Handelsgesellschaft mbH, Gewerbegebiet 1, 66679 Losheim am See, Telefon: 06872-
900440, Telefax: 06872-900442, E-Mail: info@baustoffe-laux.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein 
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  
 
Folgen des Widerrufs 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. Wir holen die Waren auf unsere Kosten ab. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren 
nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.  
 
Ausschluss des Widerrufsrechtes 
 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen:  
 
1. zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder 
Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des 
Verbrauchers zugeschnitten sind. 
2. zur Lieferung von gefertigten Waren, die online oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen werden. 
Das gilt auch, wenn die bestellte Ware noch nicht produziert wurde.  
3. zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten würde,  
4. zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur 
Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,  
5. zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit 
anderen Gütern vermischt wurden.  
 

Ende der Widerrufsbelehrung  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
--Anlage Muster-Widerrufsformular --- 
 
 
 

Muster-Widerrufsformular 
 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)  
 
– An Laux Handelsgesellschaft mbH, Gewerbegebiet 1, 66679 Losheim am See; Telefax: 06872-900442;  
E-Mail: info@baustoffe-laux.de 
 
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)  
 
-Bestellt am (*)/erhalten am (*)  
 
-Name des/der Verbraucher(s)  
 
-Anschrift des/der Verbraucher(s)  
 
-Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)  
 
- Datum _______________  
(*) Unzutreffendes streichen.  
 
 
 
6. Kosten der Rücknahme bei Widerruf  
Im Falle des Widerrufs nach vorstehendem Punkt 5 holen wir die Waren auf unsere Kosten beim Käufer ab.  
 
 
7. Versand und Gefahrübergang 
(1) Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Kunden, 
spätestens mit Verlassen des Lagers/Werkes die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen 
Verschlechterung der Ware auf den Kunden über. Dies gilt unabhängig davon, wer die Frachtkosten trägt. 
(2) Wird die Verladung oder der Versand auf Wunsch des Kunden oder aus Gründen, die der Kunde zu vertreten 
hat, verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Lieferbereitschaft auf ihn über. In diesem Fall sind wir 
berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden einzulagern und die Ware als geliefert in Rechnung zu 
stellen. 
(3) Bei Transportschäden hat der Kunde unverzüglich eine Dokumentation und Meldung des Schadens bei den 
zuständigen Stellen zu veranlassen. 
 
 
7. Einbau, Verlegung, Montage 
(1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Einbau, Verlegung und Montage nicht im Preis enthalten. 
 
8. Eigentumsvorbehalt, Forderungsabtretung, Verarbeitung und Vermischung 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren vor, bis der Kunde unsere hieraus 
resultierende Forderung beglichen hat. 
(2) Ist der Kunde Unternehmer, der den Vertrag in Ausübung einer selbstständigen, beruflichen oder 
gewerblichen Tätigkeit abschließt, oder ist er eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches 
Sondervermögen, gilt darüber hinaus Folgendes: 
(2.1) Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren vor, bis der Kunde alle 
bestehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung beglichen hat. Hierzu zählen auch künftig entstehende 
Forderungen auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, soweit zum Zeitpunkt ihrer 
Entstehung der Eigentumsvorbehalt noch besteht. 
(2.2) Ist mit dem Kunden eine Kontokorrentvereinbarung getroffen, hebt die Einstellung der gesicherten 
Forderungen in die laufende Rechnung oder die Saldoziehung und deren Anerkennung den Eigentumsvorbehalt 
nicht auf. Der Eigentumsvorbehalt besteht vielmehr bis zum Ausgleich des entsprechenden Kontokorrentsaldos, 
zu dessen Sicherung der Eigentumsvorbehalt als vereinbart gilt. 
(2.3) Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Kunden ein wechselmäßiger 
Anspruch begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den 
Bezogenen. 
(2.4) Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb weiter zu be- und 
verarbeiten. In diesem Falle erfolgt die Be- und Verarbeitung für uns als Hersteller. Wir erwerben das Eigentum 
an der neuen Sache. Erfolgt die Verarbeitung zusammen mit anderen Materialien oder wird die Vorbehaltsware 
mit anderen, dem Kunden nicht gehörenden Gegenständen verbunden, vermischt oder vermengt, so erwerben 
wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Bruttorechnungswertes der Vorbehaltsware zu 
dem Rechnungswert der anderen verwendeten Materialien. Dies gilt auch, wenn die andere Sache als 
Hauptsache anzusehen ist. 



(2.5) Der Kunde ist ferner berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen seines ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehrs 
zu veräußern, solange er sich nicht mit der Bezahlung einer aus der Geschäftsverbindung zu uns entstandenen 
Forderung in Verzug befindet. Die Ermächtigung zur Weiterveräußerung gilt nicht, wenn im Verhältnis des 
Kunden zu seinem Abnehmer ein Abtretungsverbot besteht. 
(2.6) Die dem Kunden durch Weiter be- und -verarbeitung sowie aus Weiterveräußerung oder aus einem 
sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware erwachsenen Forderungen und sonstigen Rechte tritt 
der Kunde bereits jetzt sicherungshalber an uns ab. Handelt es sich dabei um eine Forderung, die ihrerseits 
in ein Kontokorrent einzustellen ist, bezieht sich die Abtretung auf den die Forderung berücksichtigenden 
Endsaldo. Im Falle der Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit Gegenständen 
Dritter, beschränkt sich die Abtretung auf die Höhe der Zahlungsforderung aus gelieferter Vorbehaltsware 
unsererseits im Verhältnis unserer Rechte zu den Rechten beteiligter Dritter entsprechend Ziff. 5.2.4. Wird 
die Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so 
tritt der Kunde die daraus entstehenden Forderungen gegen den Dritten oder gegen den, den es angeht, in 
Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten – einschließlich eines solchen auf Einräumung 
einer Sicherungshypothek – an uns ab. Darüber hinaus tritt der Kunde die aus einer gewerbsmäßigen 
Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes 
der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten an uns ab. Die vorbezeichneten Sicherungsabtretungen nehmen 
wir hiermit an. 
(2.7) Das Recht zur Weiterveräußerung, Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung erlischt mit Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden. 
(2.8) Ein vom Kunden mit Dritten vereinbarter Eigentumsvorbehalt gilt bis zur völligen Bezahlung der durch 
unseren Eigentumsvorbehalt gesicherten Forderungen, einschließlich Einlösung aller Schecks und 
gegebenenfalls 
akzeptierter Wechsel, als zu unseren Gunsten vereinbart. 
(2.9) Der Kunde wird, jederzeit widerruflich, ermächtigt, die an uns abgetretenen Forderungen für unsere 
Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Der Kunde ist verpflichtet, uns auf Verlangen, die Höhe der 
Forderung sowie sonstige Angaben, den Forderungsgrund, die Namen der Schuldner mitzuteilen, sowie alle 
zum Einzug erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. 
(2.10) Übersteigt der Wert der uns gewährten Sicherheiten die Forderungen um mehr als 20 %, sind wir 
verpflichtet, auf Verlangen des Kunden überschießenden Sicherungsrechte nach unserer Wahl freizugeben. 
(2.11) Erfüllt der Kunde seine Zahlungsverpflichtungen nicht, kommt er insbesondere in Zahlungsverzug, sind 
wir berechtigt, dem Drittschuldner von der erfolgten Abtretung Kenntnis zu geben und die abgetretene 
Forderung 
geltend zu machen oder vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware heraus zu verlangen. 
(3) Verpfändungen und Sicherungsübereignungen durch den Kunden sind unzulässig. Bei Pfändung, 
Beschlagnahme oder sonstigen Zugriffen Dritter, hat der Kunde auf unser Eigentum hinzuweisen und uns 
unverzüglich zu benachrichtigen. 
(4) Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht, in dessen Geltungsbereich sich die Ware 
befindet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt oder der Abtretung entsprechende Sicherheit als 
vereinbart. Soweit hierbei die Mitwirkung des Kunden erforderlich ist, hat er alle zur Begründung und Erhaltung 
dieser Rechte erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 
 
9. Mängelansprüche (Gewährleistung) 
(1) Bei offensichtlichen Mängeln ist der Kunde verpflichtet, diese innerhalb von 14 Tagen nach Ablieferung 
der Ware schriftlich anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn sich ein verdeckter Mangel nachträglich zeigt, wobei 
die Frist mit der Entdeckung beginnt. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Ware als mangelfrei und vertragsgemäß. 
Ist der Kunde Kaufmann, gelten vorrangig die gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten gem. §§ 377ff. 
HGB. 
(2) Die Beschaffenheit der geschuldeten Ware ergibt sich ausschließlich aus den entsprechenden 
Vereinbarungen 
mit dem Kunden. Muster und Proben, die wir dem Kunden vor Vertragsabschluss zur Verfügung stellen, zeigen 
nur das allgemeine Aussehen der Ware und können naturgemäß nicht alle Eigenschaften und Unterschiede 
in Farbe, Zeichnung, Struktur und Gefüge der Ware in sich vereinigen. Soweit nicht ausdrücklich vereinbart, 
sind Muster und Proben hinsichtlich der Beschaffenheit der Ware unverbindlich. 
(3) Sämtliche Vereinbarungen mit dem Kunden über die Beschaffenheit der zu liefernden Ware sowie sonstige 
auf die Beschaffenheit der Ware bezogenen Erklärungen stellen keine Garantie i.S.d § 443 BGB dar, es sei 
denn, wir haben gegenüber dem Kunden durch schriftliche Erklärung ausdrücklich eine solche Garantie 
übernommen. 
(4) Handelsübliche und geringe, technisch nicht zu vermeidende Abweichungen der Qualität berechtigen nicht 
zu einer Mängelrüge. Wir übernehmen keine Haftung für Abweichungen der Ware, die innerhalb der nach den 
jeweils geltenden DIN-Normen festgelegten Toleranzen liegen sowie hierdurch bedingte Über- oder 
Unterschreitungen der Liefermenge. Bei Nachbestellungen ist eine Haftung für Struktur- oder 
Farbtondifferenzen 
ausgeschlossen. 
(5) Sachmängelansprüche von Kunden i.S.d. Ziff. 5.2 verjähren in einem Jahr ab Lieferung. Dies gilt nicht 
für Ansprüche wegen eines Mangels in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 
des § 479 (Rückgriffsanspruch) und des § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) sowie in Fällen der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
oder bei arglistigem Verschweigen eines Mangels; hier verbleibt es bei der gesetzlichen Verjährungsfrist 
 
 
 



10. Aufrechnungsverbot 
(1) Eine Aufrechnung des Kunden mit Gegenansprüchen gegen unsere Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen einschließlich Schadensersatz aus Verzug ist nur zulässig, sofern diese Gegenforderungen 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Der Kunde ist jedoch zur Aufrechnung berechtigt, wenn die 
Gegenforderung aus dem konkreten Vertragsverhältnis herrührt. 
 
11. Zurückbehaltungsrecht 
(1) Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Kunden ist ausgeschlossen, es sei denn, bei 
der Gegenforderung handelt es sich um eine Gegenleistung aus dem konkreten Vertragsverhältnis (§ 320 BGB) 
oder beruht auf einem einheitlichen Lebensverhältnis zu unserer Forderung (§ 273 BGB). Vorbehalten bleibt 
ferner ein Zurückbehaltungsrecht aus unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen. 
 
12. Haftung 
(1) Wir haften auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen wegen Verletzung vertraglicher oder 
außervertraglicher Pflichten lediglich, soweit dies auf einer Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder 
auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten durch uns, unserer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruht. Wird eine wesentliche Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt, so ist unsere Haftung 
auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht ist bei 
Verpflichtungen gegeben, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst möglich macht 
oder auf deren Einhaltung der Kunde vertraut hat und vertrauen durfte. 
(2) Eine darüberhinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Die Haftung wegen 
schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen bleibt 
unberührt. Dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
13. Datenverarbeitung 
(1) Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten, soweit dies nach Art. 6 DSGVO zulässig ist. 
Dies erfolgt einerseits zur Abwicklung von Bestellungen (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b BDSGVO) sowie für 
eigene Marketingzwecke im zulässigen Rahmen auf Basis eines berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f. 
BDSGVO). Wir verfolgen keine Interessen eines Dritten mit der Datenverarbeitung. Eine Datenübermittlung in 
Länder außerhalb der EU ist nicht beabsichtigt. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter 
unseren Datenschutzbedingungen auf der Homepage.   
 
14. Erfüllungsort/Gerichtsstand/Anwendbares Recht 
(1) Erfüllungsort für sämtliche Lieferverpflichtungen unsererseits und für die sonstigen Vertragsverpflichtungen 
beider Parteien der Sitz unseres Unternehmens. 
(2) Dieser Vertrag und diese Geschäftsbedingungen sowie die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem 
Kunden und uns unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller Verweisungen 
auf andere Rechtsordnungen und internationale Verträge. Die Geltung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. 
(3) Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Geschäftssitz zu verklagen. 
 
15. Schlussbestimmungen 
(1) Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, oder der Vertrag Lücken enthält, wird dadurch 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung werden die 
Parteien diejenige wirksame Bestimmung vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen 
Bestimmung entspricht. Im Falle von Lücken werden die Parteien diejenige Bestimmung vereinbaren, die dem 
entspricht, was nach Sinn und Zweck dieses Vertrages vernünftigerweise vereinbart worden wäre, hätte man 
die Angelegenheit von vornherein bedacht. 
 
Stand 01/2024 
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